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Wer täglich mit dem Problem konfrontiert ist, Rechtsgüter vor Schaden zu bewah-
ren und mit entscheiden darf, ob polizeiliche Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren 
der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung ergriffen werden, nimmt so manche Ent-
wicklung rund um das Polizeirecht mit Staunen zur Kenntnis. 

Der Europäische Gesetzgeber hat eine beeindruckende Regelungsdichte erreicht, 
mit dem er dem Bayerischen Landtag Vorgaben macht. So verstößt ein Polizeigesetz 
nach Art. 16 Abs. 2 Alt. 2 DatenschutzRiLi nur dann nicht gegen Europäisches Recht, 
falls die Mitgliedstaaten vom Verantwortlichen ausdrücklich verlangen, personenbezo-
gene Daten unverzüglich zu löschen, wenn die personenbezogenen Daten zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen, der der Verantwortliche 
unterliegt. Der Bayerische Gesetzgeber hat diese Selbstverständlichkeit in Art. 62 
Abs. 2 S. 1 Nr. 2 PAG umgesetzt. 

Das BVerfG und der EuGH liegen in einem Wettstreit, wer von den beiden höchs-
ten Gerichten den höheren Schutz von personenbezogenen Daten garantiert. Als Bei-
spiel können die Entscheidungen zur Vorratsdatenspeicherung genannt werden: Fort-
setzung ist garantiert. 

Seit Jahrzehnten konsentierte Definitionen werden mit dem Ziel, die Freiheits-
grundrechte schützen zu wollen, in Frage gestellt, ohne dass der Opferschutz mit ei-
nem Wort erwähnt wird. Wer weiß heute wirklich noch im Detail, was eine konkrete 
Gefahr ist? Beachte die Erläuterungen zu Art. 11 Rn. 170 ff. 

Mit dem Polizeirecht werden bundesweit Wahlkämpfe geführt und Diskussionen 
auch in Social Media bestritten.    

Und weiterhin werden die falschen Fragen gestellt: Wie viel Macht braucht der 
Staat? Wie viele Befugnisse braucht die Polizei? Diese Fragen sind schon ihrem Grun-
de nach falsch. Denn der Staat ist kein Selbstzweck und er braucht um seiner selbst 
willen nur Macht im Hinblick auf Art. 79 Abs. 3 GG. 

Richtig lautet die Frage: Wie viel Schutz will der Staat seinen Menschen gewähren? 
Hat die Polizei keine Befugnisse, um gegen bevorstehende Gefahren vorzugehen, 

bleiben Opfer zurück. Diese Betrachtung beschränkt sich nicht auf die zweidimen-
sionale Beziehung zwischen einem starken Staat, der auf gesetzlicher Grundlage in 
Freiheitsgrundrechte eingreift und dem von der polizeilichen Maßnahme Betroffenen, 
der vor diesem Staat geschützt werden muss. Vielmehr wird der Blick erweitert auf die 
Dimension des Dritten, der zum Opfer wird, wenn der Staat keine gesetzlichen Ein-
griffsbefugnisse zur Gefahrenabwehr hat oder von diesen nur unzureichend Gebrauch 
macht oder machen darf. 

Den Dritten, das potentielle Opfer, zu schützen, würde dem Staat nicht nur gut an-
stehen, sondern ist auch Verpflichtung, die sich aus der Würde des Menschen herleitet. 
Nach Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG und Art. 100 S. 2 BV ist es Verpflichtung des Bayerischen 
Landtages und der Bayerischen Polizei, die Würde des Menschen zu schützen. Achten 
müssen sie sie sowieso. 

Und noch nie scheinen die Anforderungen, die von Politik, Gesetzgebung und Ge-
richten gleichzeitig an die Polizei gestellt werden, so diametral unterschiedlich gewesen 
zu sein. So stellt der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zur Mordserie 
des NSU als Schlussfolgerung fest: „Es sollte beispielsweise auch immer geprüft wer- 
den, … Informationen bei Verfassungsschutzbehörden anzufragen. Dies sollte … in die 
einschlägigen polizeilichen Dienstvorschriften aufgenommen werden.“ (BTDrs. 17/ 
14600, vom 22.8.2013, S. 861). Andererseits hatte kurz zuvor das BVerfG den Infor-
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mationsaustausch zwischen Verfassungsschutz und Polizei selbst für den Fall beschränkt, 
dass er auf gesetzlicher Grundlage erfolgt: „Aus dem Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung folgt insoweit ein informationelles Trennungsprinzip. Danach dürfen 
Daten zwischen den Nachrichtendiensten und Polizeibehörden grundsätzlich nicht 
ausgetauscht werden.“ Eine Ausnahme „muss … einem herausragenden öffentlichen 
Interesse dienen“. BVerfG, 1 BvR 1215/07, Urt. v. 24.4.2013, Abs.-Nr. 123. 

Der Verfasser ergänzt daher seine Forderung nach Evaluierung der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts anhand der vom Gericht selbst aufgestellten Maßstäbe 
um die Forderung nach Evaluierung des Gesetzgebers. 

Diese Forderung gilt auch noch unter einem anderen Aspekt: Sowohl das Bekannt-
werden der Datensammelwut ausländischer Geheimdienste in der breiten Öffentlichkeit 
als auch die stark steigenden Zahlen der Cyberkriminalität zeigen uns das Missbrauchs- 
potential der virtuellen Welt. Andererseits führen sie uns auch die Notwendigkeit  
staatlicher Schutzmaßnahmen vor Augen. Wer polizeiliche Kompetenzen der Datener-
hebung im Namen der Freiheit übermäßig beschneidet, trägt mit dazu bei, dass der  
Bürger völlig unfrei und zum Opfer wird. Der Bürger ist dem Missbrauch seiner Da- 
ten hilflos ausgeliefert ist, egal ob der Cyberangriff durch ausländische Geheimdienste, 
durch macht- oder geldgierige Kriminelle oder durch schlampige Internetkonzerne er- 
folgt. Der Bürger erfährt dann nicht einmal mehr, wessen Opfer er geworden ist. Auch 
wäre es Aufgabe verantwortungsbewusster Parlamentarier und informationsverpflichte-
ter Medien, zwischen schrankenlos agierenden ausländischen Geheimdiensten und ei-
ner gesetzlich gebundenen Polizei zu unterscheiden, die im Rahmen des freiheitlich 
demokratischen Rechtsstaates verantwortungsbewusst handelt. Leider geschieht auch 
dies immer weniger. 

Die Freiheit des Bürgers sieht sich einer wachsenden Bedrohung ausgesetzt, die ent-
gegen der Ansichten des vergangenen Jahrtausends nicht in den polizeilichen Befugnis-
sen ihren Ursprung hat. Um hierauf die richtigen und ausgewogenen Antworten zu 
finden, bedarf es nach Ansicht des Verfassers einer breiten gesellschaftlichen Diskussion 
auf belastbarer Tatsachengrundlage. Diesem Staat würde es gut anstehen, Opfer besser 
vor Schäden zu bewahren. 

Art. 7 und 8 PAG hat Herr Richter des Bundesverfassungsgerichts a. D. Prof. Dr. Udo 
Steiner, die übrigen Artikel Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer bearbeitet. Rechtsprechung 
und Literatur konnten bis 7. Januar 2020 berücksichtigt werden. 

Bedanken möchte ich mich bei meiner Frau für ihr Verständnis und ihre Geduld 
und bei vielen Kolleginnen und Kollegen für die zahlreichen Hinweise aus der Praxis. 

Ich hoffe auch weiterhin auf Verbesserungsvorschläge, Hinweise, Kritik, Anregungen 
und Fragen. Bitte richten Sie diese an 

Landespolizeipräsident Bayern 
Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer 
Bayerisches Staatsministerium des Innern 
für Sport und Integration 
Odeonsplatz 3 
80539 München 
Telefon 0 89/21 92-27 54 
Telefax 0 89/21 92-1 27 55 
email: LPP@polizei.bayern.de. 

Regensburg/München, im Januar 2020 Wilhelm Schmidbauer 
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„Die Verfassung dient dem Schutz und dem geistigen und leiblichen Wohl aller Einwohner. 
Ihr Schutz gegen Angriffe nach außen ist gewährleistet durch das Völkerrecht, nach innen durch 
die Gesetze, die Rechtspflege und die Polizei.“ 

Die zitierte Vorschrift des Art. 99 der Bayerischen Verfassung hat über Jahrzehnte 
hinweg ein rechtliches Schattendasein geführt. Historisch bedingt wurde das Polizei-
recht nämlich in der Vergangenheit allzu häufig allein zweidimensional zwischen staat-
licher Eingriffsbefugnis und verfassungsrechtlichen Abwehrrechten des Betroffenen ge-
prüft. Erst in den letzten Jahren hat sich der Blick allmählich erweitert und die Opfer, 
ihre Belange und ihre Rechte wurden mit in die Betrachtung einbezogen. So ist heute 
insbesondere bei der Ermessensausübung im Rahmen des Opportunitätsprinzips nach 
Art. 5 Abs. 1 PAG nicht nur zu fragen, welche Auswirkungen das polizeiliche Ein-
schreiten beim betroffenen Störer hervorrufen würde. Vielmehr ist auch zu prüfen, 
welche Folgen das polizeiliche Nichteinschreiten für die (künftigen) Opfer des Störers 
haben könnte. 

Die innere Sicherheit im Staat ist für den einzelnen die Voraussetzung der Ausübung 
seiner Grundrechte, sowohl der Freiheits- als auch der Gleichheitsrechte. Sie ist daher 
ein fundamentales Staatsziel, das sich aus der Menschenwürde und dem Allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht ableitet (Art. 1, 2 Abs. 1 GG und Art. 100, 101 BV). Den Staat 
trifft nach modernem Verfassungsverständnis die Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger 
vor Kriminalität zu schützen, damit sie ihre verfassungsrechtlich verbürgten Grund-
rechte überhaupt verwirklichen können. Die rechtliche Entwicklung dieser Schutz-
pflicht ist noch keineswegs abgeschlossen. 

Drei weitere tatsächliche Gegebenheiten haben das Polizeirecht in den letzten Jahren 
nachhaltig beeinflusst. Einerseits hat aufgrund der Ausbreitung Organisierter Krimina-
lität seit dem Beginn der 80-iger Jahre in Deutschland die Professionalität der Rechts-
brecher zugenommen. Andererseits hat der Zusammenbruch der kommunistischen 
Diktaturen im Osten zu neuen Erscheinungsformen grenzüberschreitender Kriminali-
tät geführt und schließlich wurden innerhalb Europas mehr und mehr polizeiliche 
Grenzkontrollen abgebaut. 

Der Staat und seine Polizei müssen sich dieser Herausforderung stellen. Ein Zuwachs 
an Freiheit ist nur dann wirklich vorhanden, wenn dabei auch ein Zuwachs an innerer 
Sicherheit gewonnen werden kann. 

Mehr denn je ist die Verhütung und Unterbindung von Straftaten der wichtigste Teil 
der umfassenden Aufgaben geworden, die der Gesetzgeber der Polizei zugewiesen hat: 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. 

Die Wertordnungen des Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung verpflichten 
den Staat, wo immer dies möglich ist, Gefahren bereits präventiv abzuwehren und mit  
hoheitlichen Maßnahmen nicht erst abzuwarten bis Verletzungen eingetreten sind. Die 
Aufgabe der Gefahrenabwehr ist dann erfüllt, wenn es gelungen ist, das Entstehen von  
Schäden an den Rechtsgütern der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu verhindern. 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich das polizeiliche Handeln auf der Grundlage 
der geltenden Polizeigesetze bewegen im Einklang mit rechtstheoretischer Verankerung 
und praxisorientierten Bedürfnissen. 

Der vorliegende Kommentar zum Bayerischen Polizeiaufgabengesetz und zum Baye-
rischen Polizeiorganisationsgesetz möchte hierzu einen Beitrag leisten. 

Regensburg, im März 1999 Wilhelm Schmidbauer 
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